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Die aktuell durch die COVID-19-Pandemie, 
den Ukraine-Krieg, durch Lieferkettenpro-
bleme und auch durch die hohen Energie-
preise schwierigen Zeiten sind weltweit 
durch massive Preissteigerungen gekenn-
zeichnet. Allein für Österreich wird für das 
gesamte Jahr eine Inflationsrate von 7,5 % 
und für das Jahr 2023 von 5 % erwartet. Die 
daraus resultierende höchste Preissteige-
rung seit mehreren Jahrzehnten wird nun 
mit einem mehrschichtigen milliarden-
schweren Maßnahmenpaket abgefedert.

Das Ende Juni vom Nationalrat beschlos-
sene Paket umfasst drei Stufen – kurzfris-
tig werden besonders vulnerable Gruppen 
entlastet, die Entlastungsmaßnahmen im 
Herbst kommen auch dem „Mittelstand“ 
deutlich zugute. Anfang 2023 sollen 

GROSSES ENTLASTUNGSPAKET IM NATIONALRAT 

BESCHLOSSEN
schließlich strukturelle Entlastungen zu 
einer dauerhaften Stärkung der Kaufkraft 
führen. Die bedeutsamsten Maßnahmen – 
darunter auch die Abschaffung der kalten 
Progression - werden nachfolgend über-
blicksmäßig dargestellt. Zu beachten ist, 
dass aktuell noch nicht alle Maßnahmen 
final beschlossen worden sind.

TEUERUNGSAUSGLEICH VON 300 € FÜR 
VULNERABLE GRUPPEN

Bezieher von Sozialhilfe, Leistungen aus 
der Arbeitslosenversicherung, Ausgleichs-
zulage, Studienbeihilfe, Übergangsgeld 
sowie Rehabilitations-, Kranken- und 
Wiedereingliederungsgeld erhalten als 
kurzfristige Maßnahme zusätzlich zu den 
bereits erhaltenen 150 € ab September 
einen weiteren Teuerungsausgleich von 

» Großes Entlastungspaket im 
Nationalrat beschlossen

» Kurz-Info:  
Erstreckung der Quotenfrist 2020 
bis Ende September 2022

» BMF-Info zur Unterstützung von 
Flüchtlingen aus der Ukraine
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zu einem Kaufkraftverlust, solange die 
Teuerung nicht mit einer Einkommensstei-
gerung in Höhe der Inflation ausgeglichen 
wird.

VALORISIERUNG VON SOZIALLEISTUNGEN

Vergleichbar den Effekten der kalten Pro-
gression sinkt auch bei nicht indexierten 
Sozialleistungen bei anhaltend hohen 
Inflationsraten die reale Kaufkraft der 
Bevölkerung. Daher sollen ab. 1.1.2023 das 
Reha-, Kranken- und Umschulungsgeld, 
die Studienbeihilfe, die Familienbeihilfe 
und der Kinderabsetzbetrag (inkl. Famili-
enzeitbonus) valorisiert werden. Basis für 
die jährliche Valorisierung ist die Inflation 
von Juli bis Juni.

SENKUNG DER LOHNNEBENKOSTEN

Um den Wirtschaftsstandort Österreich 
zu attraktivieren, werden die Lohnneben-
kosten dauerhaft um 0,3 Prozentpunkte 
gesenkt. Dies umfasst auch eine Senkung 
des Unfallversicherungsbeitrags um 0,1 
Prozentpunkte ab 2023.

300 €. Überdies werden die Mittel für 
den sogenannten „Wohnschirm“ zur Un-
terstützung bei steigenden Wohnkosten 
und zur Verhinderung von Delogierungen 
signifikant aufgestockt.

EINMALZAHLUNG BZW. 
TEUERUNGSABSETZBETRAG

Für Bezieher kleiner und mittlerer Pen-
sionen gibt es anstelle des ursprünglich 
vorgesehenen Teuerungsabsetzbetrags 
(der jedoch grundsätzlich bestehen bleibt) 
eine außertourliche Einmalzahlung (im 
September). Die Abänderung ist auch 
deshalb erfolgt, da Bezieher einer Gesamt-
pension zwischen 1.200 € und 1.800 € von 
der Einmalzahlung von 500 € am meisten 
profitieren.

CO2-BEPREISUNG UND KLIMABONUS

Die Einführung einer Bepreisung auf CO2 
wird von 1. Juli 2022 auf 1. Oktober 2022 
verschoben, um eine gleichzeitige Entlas-
tung durch den Klimabonus sicherzustel-
len. Der Klimabonus wird für das Jahr 2022 
einmalig auf 250 € erhöht. Zusätzlich 
erhalten Bezieher des regionalen Klimabo-
nus einen Anti-Teuerungsbonus von 
250 €, wodurch sich grundsätzlich ein Teu-
erungsausgleich in Form von 500 € pro in 
Österreich lebendem Erwachsenen ergibt 
(Voraussetzung ist ein Hauptwohnsitz für 
mindestens 6 Monate in Österreich). Der 
Anti-Teuerungsbonus ist bis zur 50 %-Ein-
kommensteuerstufe steuerfrei; pro Kind 
bis zum 18. Lebensjahr gibt es eine Ent-
lastung von 250 €. Der Klimabonus wird 
entweder direkt aufs Konto überwiesen 
oder kommt als Gutschein per Post. Für die 
Überweisung ist es empfehlenswert, die 
auf FinanzOnline hinterlegten Kontoda-
ten auf dem Laufenden zu halten (Zugang 
mittels Handy-Signatur oder digitaler Bür-
gerkarte).

„SONDER-FAMILIENBEIHILFE“, ERHÖHTER 
FAMILIENBONUS PLUS UND ERHÖHTER 
KINDERMEHRBETRAG

Insbesondere für die Entlastung von 
Familien trägt eine einmalige „Sonder-
Familienbeihilfe“ i.H.v. 180 € pro Kind bei. 
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Überdies wird die Erhöhung des Familien-
bonus Plus von 1.500 auf 2.000 € pro Jahr 
und Kind auf 1. Jänner 2022 (anstelle 1. Juli 
2022) vorgezogen. Der Kindermehrbetrag 
erhöht sich zusätzlich zur vorgesehenen 
Erhöhung auf 450 € schon für 2022 auf 
550 €.

STEUERLICH BEGÜNSTIGTE 
„TEUERUNGSPRÄMIE“ DES ARBEITGEBERS

Zahlt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund 
der gestiegenen Preise zusätzlichen Ar-
beitslohn, so ist eine solche „Teuerungs-
prämie“ bis zu einem Betrag von jeweils 
insgesamt 3.000 € unter bestimmten 
Voraussetzungen steuerfrei und sozial-
versicherungsfrei – es fallen auch keine 
weiteren Lohnnebenkosten an.

DIE „KALTE PROGRESSION“ SOLL 
ABGESCHAFFT WERDEN

Mit dem Entlastungspaket soll es auch zur 
schon lange im Raum stehenden Abschaf-
fung der kalten Progression kommen. Ab 
dem Jahr 2023 würden die Grenzbeträge 
der Progressionsstufen (abgesehen von 
dem 55 % - Grenzsteuersatz) sowie ne-
gativsteuerfähige Absetzbeträge (z.B. 
Verkehrsabsetzbetrag inkl. Zuschlag, Pen-
sionistenabsetzbetrag, Unterhaltsabsetz-
betrag, Alleinerzieher- und Alleinverdie-
nerabsetzbetrag) automatisch um 2/3 der 
Inflation vom Zeitraum Juli bis Juni ab 1.1. 
des Folgejahres angehoben werden. Über 
das verbleibende 1/3 wird mittels Geset-
zesvorschlag zu Entlastungsmaßnahmen 
von Erwerbstätigen und/oder Pensionis-
ten jährlich individuell entschieden.

Unter der kalten Progression ist jener 
negative Effekt zu verstehen, der bisher 
mit jeder Lohn- und Gehaltserhöhung 
bzw. bei einem höheren zu versteuernden 
Einkommen bei selbständigen Einkünften 
eingetreten ist. Durch den progressiven 
Einkommensteuertarif steigt die durch-
schnittliche Steuerbelastung, weil für 
einen immer höheren Anteil des Einkom-
mens höhere Steuersätze zu bezahlen 
sind. Schließlich kommt es durch die hö-
here Besteuerung der Gehaltserhöhung 

ERSTRECKUNG DER 

QUOTENFRIST 2020 BIS 

ENDE SEPTEMBER 2022

Für noch offene Quotenfälle 2020 
gilt eine generelle Fristerstreckung 
bis Ende September 2022. Es ist daher 
nicht notwendig, einen Einzelfrister-
streckungsantrag zu stellen, sofern 
die Abgabe eines Quotenfalls 2020 
bis spätestens 30. September 2022 
erfolgt. Jedoch muss ein Einzelfris-
terstreckungsantrag gestellt werden, 
sofern ein Quotenfall 2020 erst nach 
dem 30. September 2022 möglich ist 
– dann kommt es allerdings nicht zu 
einem einzelfallbezogenen Ausschluss 
aus der Quote 2021.

KURZ-INFO



oder internationalen Hilfsprogrammen 
in Notstandsfällen als nicht steuerbare 
Umsätze zu behandeln. Die dafür notwen-
digen Voraussetzungen sind in einer Ver-
ordnung geregelt – beispielsweise muss 
ein Nachweis der widmungsgemäßen 
Verbringung in den begünstigten Staat 
(im konkreten Fall in die Ukraine) erbracht 
werden. Werden die Hilfsgüter im Rahmen 
in- oder ausländischer Hilfsprogramme 
wie z.B. Nachbar in Not, Rotes Kreuz usw. 
überlassen, ist davon auszugehen, dass ei-
ne widmungsgemäße Verbringung in die 
Ukraine vorliegt.

ÜBERLASSUNG EINER UNTERKUNFT AN 
FLÜCHTLINGE AUS ERTRAGSTEUERLICHER 
SICHT

Wird eine Wohnung, ein Haus oder Zim-
mer entgeltlich durch private Unterkunft-
geber an Flüchtlinge überlassen, so liegen 
grundsätzlich Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung vor (dies gilt auch, wenn 
eine Unterkunft nicht direkt an Flücht-
linge, sondern an eine Hilfsorganisation 
überlassen wird). Einnahmenseitig sind 
die direkten Mietzahlungen eines Flücht-
lings sowie sämtliche Entgelte von dritter 
Seite (insbesondere Kostenersätze durch 
ein Bundesland) zu berücksichtigen. Als 
Werbungskosten gelten typischerweise 
die Abschreibung und die Betriebskosten. 
Den allgemeinen steuerlichen Grund-
sätzen folgend, ist ein Überschuss als 
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BMF-INFO ZUR UNTERSTÜTZUNG VON FLÜCHTLINGEN AUS DER UKRAINE

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine 
zeigt sich die österreichische Bevölkerung 
sehr hilfsbereit und unterstützt die Men-
schen in der Ukraine wie auch die nach 
Österreich Geflüchteten durch vielfältige 
Maßnahmen. Das BMF hat unlängst (BMF-
Info GZ 2022-0.335.782 vom 6.5.2022) eine 
Information veröffentlicht, die zu steuer-
lichen Konsequenzen diverser Hilfsmaß-
nahmen überblicksmäßig Auskunft gibt. 
Zur ebenso enthaltenen Abzugsfähigkeit 
von Spenden durch Unternehmen wie 
auch Privatpersonen siehe unseren Bei-
trag in der KI 04/22.

SACHSPENDEN DURCH UNTERNEHMEN 
AUS UMSATZSTEUERLICHER SICHT

Unentgeltliche Zuwendungen an Flücht-
linge sind Lieferungen gegen Entgelt 
gleichgestellt. Die Bemessungsgrundlage/
der Umsatz entspricht grundsätzlich dem 
Wiederbeschaffungspreis im Zeitpunkt 
der Entnahme. Werden beispielsweise 
nicht mehr verkehrsfähige Waren unent-
geltlich abgegeben, beträgt die Umsatz-
steuerbemessungsgrundlage für diese 
Sachspende Null.

UMSATZSTEUERLICHE BEHANDLUNG VON 
HILFSGÜTERLIEFERUNGEN

Der BMF-Info folgend sind entgeltliche 
und unentgeltliche Hilfsgüterlieferun-
gen (Entnahmeeigenverbrauch) von Un-
ternehmen im Rahmen von nationalen 

Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung nach dem Einkommensteuertarif zu 
versteuern. Ergibt sich ein Verlust – etwa, 
weil auf ein marktkonformes Mietentgelt 
verzichtet wird – so ist dieser nur dann 
steuerlich relevant, wenn keine Liebha-
berei vorliegt. Keine steuerlich relevante 
Einkunftsquelle liegt dann vor, wenn die 
Unterkunft bisher nicht vermietet wurde 
und nunmehr Flüchtlingen unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt wird.

Etwas komplizierter wird die Situation, 
wenn schon bisher Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung erzielt wurden. Ist 
ein Mietverhältnis unabhängig von der 
Krisensituation bereits beendet worden 
und wird die Unterkunft nunmehr Flücht-
lingen befristet unentgeltlich zur Verfü-
gung gestellt, wird keine Änderung der 
Bewirtschaftungsart (keine Änderung des 
Prognosezeitraums) und auch keine Lieb-
haberei vorliegen, sofern die Vermietung 
an Flüchtlinge eine Überbrückung eines 
ansonsten vorliegenden Leerstandes dar-
stellt und die Unterkunft höchstens zwölf 
Monate überlassen wird. Selbst im Falle ei-
nes Verlusts liegen in solchen Konstellatio-
nen weiterhin Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung vor.

Wird die Unterkunft befristet entgeltlich 
zur Verfügung gestellt, liegen im Falle 
eines Überschusses steuerpflichtige Ein-
künfte aus Vermietung und Verpachtung 
vor. Bei Verlusterzielung (weil beispiels-
weise auf ein marktkonformes Mietent-
gelt verzichtet wird) ist eine befristete 
Überlassung bis zu zwölf Monaten für die 
Liebhabereibeurteilung unschädlich, so-
dass weiterhin Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung vorliegen.

Für die ertragsteuerliche Behandlung 
ist auch die Frage wichtig, ob neben der 
bloßen Überlassung der Unterkunft zu-
sätzliche Leistungen wie z.B. Reinigung, 
Verpflegung, Betreuung, Übernahme von 
Einkäufen oder Behördenwege usw. (vom 
Unterkunftgeber) übernommen werden. 
Dann können grundsätzlich Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb vorliegen, die im Falle der 
Erzielung eines Gewinns zu versteuern 



unternehmerische Zwecke kann der 
BMF-Info folgend weiterhin vorliegen, 
sofern die Überlassung einer Wohnung 
an aus der Ukraine geflüchtete Menschen 
anderen eigenen unternehmerischen 
Zwecken dient (wie z.B. Werbung oder 
Imagepflege). Wird z.B. auf der überlasse-
nen Immobilie darauf hingewiesen, dass 
durch die Überlassung von Wohnraum die 
Ukraine-Hilfe unterstützt wird, so sind die 
Voraussetzungen für eine Tätigkeit für un-
ternehmerische Zwecke erfüllt.

UNBESCHRÄNKTE STEUERPFLICHT 
(IN ÖSTERREICH) UND DAMIT 
ZUSAMMENHÄNGENDE FRAGEN

Natürliche Personen sind in Österreich un-
beschränkt steuerpflichtig, wenn sie hier 
ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben. Eine Wohnung stellt 
regelmäßig einen Wohnsitz dar, wenn sie 
längerfristig als solche genutzt werden 
soll und den persönlichen Verhältnissen 
entsprechend zum Wohnen geeignet ist. 
Wenngleich sie nicht ununterbrochen ge-
nutzt werden muss, so hat dies zumindest 
wiederkehrend zu erfolgen. Von einem 
gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich 
ist auszugehen, wenn sich Flüchtlinge 
für längere Zeit in Österreich aufhalten 
werden – dies ist auf jeden Fall nach 6 
Monaten Aufenthalt in Österreich anzu-
nehmen. Die unbeschränkte Steuerpflicht 
tritt dann rückwirkend ein – die Staatbür-
gerschaft ist dabei nicht relevant.

Dem DBA zwischen Österreich und der 
Ukraine (welches die Aufteilung bzw. Zu-
teilung der Besteuerungsrechte regelt) 
folgend, ist bei Wohnsitzen in beiden 
Staaten der Mittelpunkt der Lebensinter-
essen entscheidend für die unbeschränkte 
Steuerpflicht und somit grundsätzlich für 
das Recht, das Welteinkommen der natür-
lichen Person zu besteuern. Praktisch rele-
vant ist die Frage, wo Gehälter besteuert 
werden dürfen, die aus der Anstellung bei 
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Firmen in der Ukraine resultieren. Wichtig 
dabei ist das Arbeitsortprinzip, demzu-
folge der Ort der Arbeitsausübung dort 
anzunehmen ist, an dem sich der Arbeit-
nehmer zur Ausführung seiner Tätigkeit 
persönlich aufhält bzw. wo er körperlich 
anwesend ist. Wird eine Person, die bei 
einem ukrainischen Arbeitgeber beschäf-
tigt ist, in Österreich ansässig, sind die von 
dem ukrainischen Arbeitgeber gezahlten 
Einkünfte aus unselbständiger Tätigkeit 
in Österreich zu besteuern. Dies gilt un-
abhängig davon, ob die natürliche Person 
die Arbeitsleistung physisch in Österreich 
oder in einem dritten Staat erbringt. Ledig-
lich jene Einkünfte aus unselbständiger Tä-
tigkeit, welche die Person für in der Ukra-
ine erbrachte Tätigkeiten erhält, dürfen in 
der Ukraine besteuert werden (Österreich 
stellt diese unter Progressionsvorbehalt 
frei).

Für eine in Österreich unbeschränkt 
steuerpflichtige Person mit Mittelpunkt 
der Tätigkeit für mehr als 6 Monate im 
Kalenderjahr in Österreich muss der uk-
rainische Arbeitgeber ohne inländische 
Betriebsstätte und wenn kein freiwilliger 
Lohnsteuerabzug vorgenommen wird, 
dem Finanzamt eine Lohnbescheinigung 
(Formular L17) übermitteln (alternativ 
kann dies auch durch die betroffene Per-
son selbst vorgenommen werden). Dann 
erfolgt die Besteuerung der natürlichen 
Person im Veranlagungswege.

sind. Im Verlustfall ist davon auszugehen, 
dass die mangelnde Kostendeckung aus 
humanitären Gesichtspunkten in Kauf 
genommen wird und somit Liebhaberei 
anzunehmen ist (die Verluste sind dann 
steuerlich unbeachtlich).

ÜBERLASSUNG EINER UNTERKUNFT AN 
FLÜCHTLINGE AUS UMSATZSTEUERLICHER 
SICHT

Erfolgt die Unterbringung von Flüchtlin-
gen entgeltlich, so ist von einer Beher-
bergungsleistung auszugehen, die dem 
10 %igen Umsatzsteuersatz unterliegt. 
Wichtige Voraussetzung dafür ist, dass 
die Beherbergungsleistung vom unter-
bringenden Unternehmer an die für die 
Grundversorgung zuständige Gebietskör-
perschaft erbracht wird. Besteht ein indi-
viduelles Mietverhältnis zwischen dem 
Unterkunftgeber und dem Flüchtling, so 
liegt regelmäßig Wohnraumvermietung 
vor (ebenso 10 % Umsatzsteuersatz). Aus 
Unterkunftgeberperspektive kann in Fäl-
len der entgeltlichen Vermietung oder 
Beherbergung die Kleinunternehmerbe-
freiung (bis zu 35.000 €) zur Anwendung 
kommen – für die Leistungen wird dann 
keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt 
und gleichzeitig besteht kein Recht auf 
Vorsteuerabzug. Ebenso kann eine als Lieb-
haberei qualifizierte, umsatzsteuerfreie 
kleine Vermietung vorliegen.

Erfolgt die Überlassung der Unterkunft 
unentgeltlich, so ist zu unterscheiden, 
ob bereits bisher Umsätze aus der Über-
lassung erzielt worden sind oder nicht. 
Unbeachtlich im Sinne von keiner un-
ternehmerischen Tätigkeit ist jene Kom-
bination, bei der bisher keine Umsätze 
aus der Überlassung erzielt worden sind 
und die Unterbringung der Flüchtlinge 
unentgeltlich erfolgt. Etwas anderes gilt 
jedoch, wenn bisher bereits Umsätze aus 
der Überlassung erzielt worden sind und 
nun die Überlassung einer Unterkunft 
unentgeltlich erfolgt. Eine Tätigkeit für 

BMF-INFO ZUR UNTERSTÜTZUNG VON FLÜCHTLINGEN AUS DER UKRAINE 
(Fortsetzung. von Seite 3)


